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CORONA-REGELN IN OFFENBACH 
                          (Verordnungen des Landes Hessen, Allgemeinverfügungen Stadt Offenbach am Main)        GÜLTIG VON: 19.10.20 – 01.11.2020 

AKTIVITÄTEN ORTE FEIERN UND VERANSTALTUNGEN 

3 
oder Angehörige aus max. 2 
Haushalten (unabhängig von 
der Größe der Haushalte)  
dürfen sich im öffentlichen 
Raum gemeinsam aufhalten.  

Empfehlung: auch bei 2  
Haushalten max. 10 Personen 

 

GASTRONOMIE 

Max. 3 oder Angehörige aus 
2 Haushalten am Tisch 
+ Sperrzeit von 23 bis 6 Uhr 

+ Alltagsmaske, wenn nicht am    
Tisch sitzend 
+ Alkoholverkaufsverbot von 23 
bis 6 Uhr (Kioske, Supermärkte, 
Tankstellen etc.) 

10 
 

max. bei PRIVATEN FEIERN in 
angemieteten Räumen (z. B.  
Gaststätte, Vereinsheim, Hotel) 
oder Angehörige aus 2  
Haushalten  

auch bei 2 Haushalten:  
Empfehlung max. 10 Personen) 

 
 

 

STADION 

Zuschauer: nur nach Genehmi-
gung des Gesundheitsamtes 
+ Hygienekonzept + Abstand + 
Maske + Zutrittssteuerung  

10 
max. bei VERANSTALTUNGEN 
mit Senioren  

+ Hygienekonzept  + 1,5 Meter 
Abstand + keine Gegenstände 
tauschen + kein Gesang  

 

AMATEURSPORT  

 Training mit Kontakt max. 
3oder Angehörige aus 2 
Haushalten 

 Keine Personenbegrenzung 
bei Training ohne Kontakt und 
mit Abstand 

 Wettkämpfe sind untersagt 

 Keine Zuschauer 
(drinnen und draußen) 

 Umkleide / Duschen  
geschlossen 

+ Hygieneregeln  
+ Desinfektion gemeinsam     
   genutzter Trainingsgeräte 
+ Abstand und Maske in WC    
   und Gängen 
 

 

MUSEEN  

+ Maskenpflicht + Abstand  
+ Zutrittsteuerung ohne Warte-

schlange 

100 

 

max. bei ÖFFENTLICHEN  
VERANSTALTUNGEN  

+ Hygienekonzept  
+ 1,5 Meter Abstand 

+ Zutrittssteuerung 

 

 

 

 
 

STADTBIBLIOTHEK 

+ Maskenpflicht + Abstand  
+ Zutrittssteuerung ohne Warte-

schlange 
 

KINDERTAGESSTÄTTEN 

Maskenpflicht für alle über 6 
Jahre (außer Menschen mit kör-
perlichen Beeinträchtigungen) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

TRAUERFEIER – mit Abstand 1,5 
Meter zu Teilnehmenden, die 
nicht aus eigenem und einem 
weiteren Haushalt stammen 

+ Kontaktliste führen 
+ Hygienekonzept 
+ Teilnehmerzahl wie Privatfeier 
 

GOTTESDIENST – mit Abstand 1,5 
Meter zu Teilnehmenden, die 
nicht aus eigenem und einem 
weiteren Haushalt stammen 

+ Maskenpflicht 
+ Kontaktliste führen 
+ Hygienekonzept 
+ Zutrittssteuerung ohne  

Warteschlange 
+ keine Gegenstände tauschen 
 

HOCHZEIT – mit Abstand 1,5 Me-
ter zu Teilnehmenden, die nicht 
aus eigenem und einem weite-
ren Haushalt stammen 

+ Kontaktliste führen 
+ Hygienekonzept 
+ Teilnehmerzahl wie Privatfeier 

 
 

 

 

 

 

TANZSPORT erlaubt analog zu 
Sport (s.o.) – ohne Abstand in 
Gruppen bis max. 3oder 
Angehörige aus 2 Haushalten 
 

TANZVERANSTALTUNGEN sind 
grundsätzlich untersagt,  
Diskotheken und Clubs nur 
Barbetrieb (ohne Tanzen)  

 

WALDSCHWIMMBAD geöffnet  

+ Online-Ticket buchen 
+ pro Zeitfenster max. 100 

Info unter www.eosc.de 

 

 
 

 

 
 

 

SCHULEN 

 Maskenpflicht außerhalb des 
Unterrichts   

 Weiterführende Schulen:  
Maskenpflicht im Unterricht + 
Schulsport ohne Kontakt  
 

PFLEGEEINRICHTUNGEN 

Besuch max. dreimal pro Woche 
für eine Stunde mit jeweils max. 
2 (plus ggfs. Hausregel) 

 

STÄDTISCHE GEBÄUDE 

Maskenpflicht + 1,5 Meter 
Abstand + einzeln eintreten   

 
ABSTAND:  1,5 Meter zu allen Menschen (außer denen aus dem eigenen und einem weiteren Haushalt) 

 

HYGIENE: Regelmäßig die Hände gründlich mit Seife waschen + kein Händeschütteln + in Ellenbeuge 

niesen + Alltagsmaske regelmäßig wechseln und waschen 

 

ALLTAGSMASKE: Pflicht zur Mund-Nase-Bedeckung: Geschäfte + Wochenmarkt + Gottesdienst +  

Fahrzeuge (wenn Angehörige aus anderem Haushalt mitfahren) | Bus und Bahn (auch Haltestelle, Bahn-
steig) | Schulen (außerhalb des Unterrichts) | während körpernaher Dienstleistungen 


